
Ehrenordnung 
TSV TEISENDORF 1895 e.V. 

§ 1  Präambel 

Diese Ordnung dient den einzelnen Funktionären, um die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 

Änderungen der Ordnung müssen vom Vereinsrat genehmigt werden. 

§ 2  Zeitehrungen 

Beim TSV Teisendorf zählt für Ehrungen eine Mitgliedschaft ab dem 14. Lebensjahr. 

25 Jahre Urkunde mit Nadel 

40 Jahre Urkunde mit Nadel 

50 Jahre Urkunde im Rahmen mit Nadel, 1 Fl. Wein 

60 Jahre Urkunde im Rahmen mit Nadel, Essensgutschein 20 € 

70 Jahre Urkunde im Rahmen mit Nadel und Beitragsfreistellung, Rupertikörbchen 

75 Jahre Urkunde im Rahmen und Geschenk 

80 Jahre Urkunde im Rahmen und Geschenk 

... 

§ 3  Besondere Ehrungen 

10 Jahre Tätigkeit / Amt im Verein Urkunde und Abzeichen mit Silberrand 

20 Jahre Tätigkeit / Amt im Verein Urkunde und Abzeichen mit Goldrand 

Darüber hinaus gilt die Ehrenordnung des BLSV, hierfür sind jeweilige Meldungen notwendig. 

§ 4  Ehrenmitgliedschaft 

Die Ehrenmitgliedschaft für Hauptverein und Abteilung kann mit 20 Punkten erworben werden durch 

folgende Voraussetzungen: 

Vorstand des Vereins je 5-jährige Tätigkeit    3 Punkte 

2. oder 3. Vorstand des Vereins je 5-jährige Tätigkeit   2 Punkte 

Kassier oder Schriftführer des Vereins je 5-jährige Tätigkeit  2 Punkte 

Abteilungsleiter je 5-jährige Tätigkeit     2 Punkte 

2. oder 3. Abteilungsleiter, Kassiere, Schriftführer je 5-jährige Tätigkeit 1 Punkt 

Alter je angefangene 20 Jahre      1 Punkt 

Mitgliedschaft im TSV je angefangene 20 Jahre    1 Punkt 

Übungsleiter oder Trainer je 5-jährige Tätigkeit    1 Punkt 

Übungsleiterassistent je 10-jährige Tätigkeit    1 Punkt 

Beisitzer, Kassenprüfer je 10-jährige Tätigkeit    1 Punkt 

 

Die Ehrenmitgliedschaft kann ebenfalls erworben werden durch besondere sportliche Leistungen: 

Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Olympiasieger. 

Die Ehrenmitgliedschaft kann an besondere Gönner und Sponsoren verliehen werden. 

Die Entscheidungen darüber trifft die Vorstandschaft. 



§ 5  Ehrenvorstand 

Ehrenvorstand des TSV kann nur ein erster Vorstand des TSV werden, der dieses Amt mindestens 15 

Jahre ausgeübt hat. 

Analog gilt dies innerhalb der Abteilungen. 

§ 6  Geburtstage 

Gratulationen zum Geburtstag: 

zum 50.: Karte 

zum 60.: Karte 

zum 70.: Karte 

zum 75.: Karte 

ab dem 80.: jährliche Karte 

 

 

Die Ehrenordnung tritt zum 01.01.2017 in Kraft - Beschluss Vereinsrat v. 11.12.2016 


